
 

 

Denkmalschutz in der Wohngebäudeversicherung. Welches haben Sie, bitte einkreisen       ! 

• Einzeldenkmal: 
bauliche Anlage, an deren Erhalt aufgrund zum Beispiel einer geschichtlichen, künstlerischen, 
wissenschaftlichen, städtebaulichen, volkskundlichen oder technischen Bedeutung ein 
öffentliches Interesse besteht und die entweder durch Verwaltungsakt oder kraft Gesetzes 
Denkmaleigenschaft erlangt hat 

• Flächendenkmal: 
sind meist ganze Straßenzüge, dabei bildet das Zusammenspiel einzelner Immobilien das 
Denkmal; die einzelnen Häuser dürfen verändert werden, müssen aber den Gesamteindruck 
erhalten 

• Ensembledenkmal: 
Gruppe baulicher Anlagen wie zum Beispiel historische Stadt- und Ortskerne, Straßenzüge, Plätze 
und Gebäudegruppen, bei der nicht jede einzelne Anlage selbst Baudenkmal sein muss, die aber 
als Ganzes bei Vorliegen der unter Einzeldenkmalen genannten Voraussetzungen ein Denkmal 
darstellen 

 


